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Der Reichsprotcktor
Prag, den 26. Oktober 194o.
in Böhmen ünd Mähren
Nr. II/7-3-166/40.
An
a)
die Zentralverwaltung und die Abteilungen I bis IV
(a
sämtliche Gruppen (einschl.Dienststelle für das Land
Mähren)
(Gruppe Justiz mit 12 Mehrabdrucken)
c) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
(mit 5 Mehrabdrucken)
d) den Befehlshaber der Ordnungspolizei
(mit 3 Mehrabdrucken)
e)
den Vertreter des Auswärtigen Ants
den Wehrmachtbevollmächtigten
≠. c@
g)
säntliche Oberlandräte
(in Mähren durch die Dienststelle für das Land Mähren)
1.440.0
h) die NSDAP Parteiverbindungsstelle
(mit 15 Mehrabdrucken)
Nachrichtlich an:
das Büro des Herrn Reichsprotektors
n1
11
11
"
Staatssekretärs
1
11
11
11
11
Unterstaatssekretärs
m
Herrn Oberfinanzpräsidenten Prag
(mit l0 Mehrabdrucken)
Betrifft: Organisation des Oberfinanzbezirks Prag.
Mit Wirkung vom l.lo.l94o ist für die Ver-
waltung der Zölle, Verbrauchsteuern und Monopole im
Protektorat Böhmen und Mähren ein Oberfinanzbezirk
gebildet worden (§ 1 der Verordnung über den Aufbau
der Verwaltung der Zölle, Verbrauchsteuern und Mono-
pole im Protektorat Böhmen und Mähren vom l6.September
194o - RGBl. I S.124o). Der Oberfinanzpräsident, der
die Bezeichnung "Der Oberfinanzpräsident Prag" führt,
ist gleichzeitig Leiter der Gruppe Finanzwesen meiner
Behörde. Die Dienststelle des Oberfinanzpräsidenten
befindet sich in Prag XII., Schlesische Strasse 9
(Rufnummer: 53241).
Dem Oberfinanzpräsidenten Prag sind 3
deutsche Hauptzollämter an der slowakischen Grenze
unterstellt
D1
40



- 2 -
unterstellt und zwar die Hauptzollämter Mährisch-Ostrau,
Luhatschowitz und Ungarisch-Hradisch, deren Bezirke zu-
sammen den Oberlandratsbezirken Mährisch-Ostrau und
Zlin entsprechen.
Im Innern des Protektorats werden die Zölle,Ver-
brauchsteuern und Monopole im Auftrag des Reichs von
Protektoratsbehörden verwaltet (§ 2 a.a.O.). Sie führen
zum Unterschied von sonstigen Protektoratsbehörden, die
autonome Aufgaben des Protektorats wahrnehmen, die Zu-
satzbezeichnung "Reichsauftragsverwaltung". Insgesamt
wurden im Innern des Protektorats l3 Hauptzollämter er-
richtet (§ 1 der Reg.Verordnung vom 26.9.194o über die
Änderung der Organidation und der Zuständigkeit der Fi-
nanzbehörden auf dem Gebiete der Zölle, Verbrauchsteuern
und Monopole - Slg. Nr. 326). Die fachliche Aufsicht
über diese Hauptzollämter und ihre Unterstellen übt der
Oberfinanzpräsident Prag durch Sachbearbeiter seiner Be-
hörde (Bezirksräte) aus. Es sind zuständig:
Für die Hauptzollämter Prag-Hafen und
Zollrat Glöckner
Pilsen
11
11
i1
Prag-Verbrauch-
Zollrat Schiller
steuern und Kö-
niggrätz
11
11
"
Prag-Stadt,Bud-
Oberzollinspektor
weis und Tabor
Bornholt
11
11
11
Prag-Land und
Zollrat Deichmann
Jitschin
11
11
"
Tschaslau und
Zollamtmann Herbst
Iglau
11
11
11
Brünn und 01-
Zollamtmann Süchtig.
mütz
Die genannten Beamten sind angewiesen worden,
sich bei ihren Bezirksbereisungen mit den Oberlandräten
in Verbindung zu setzen und mit ihnen laufend enge Füh-
lung zu halten.
Im Auftrag
gez. Dr. von Burgsdorff
Beglaubigt:
f
Zollinspektor.
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